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TEIL B TEXT 
l. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUN~EN 

1. EINE ÜBERSCHREITUNG DER BAUGRENZEN NACH SÜDEN UND WESTEN UM 2.0m 
IST. z.ULÄSSlG~ SOFERN EINE ·tviAXINiALE GRUNDFLÄCHE VON 25m2 NICHT 
ÜBERSCHRHTEN WIRD,(§ ~1(1) BBa:vG in Verbindüng mit § 23 {3) BauNVO). 

2. ~IE IN DER PLANZEICHNUNG FESTGESET'j?:TEN F.LÄCHJF:N FÜR ·EIN ANPFLAN

:ZUN'(;SGEBOT SIND MIT BÄUMEN UND STRÄUCHERN DER PFLANZENARTEN 
,PES SOGENANNTEN .,EICHEN-.HAINBUCHEN·- MISCH'WA.L.DES". DICHT ZU 
18EPFLANZEN UND DAUERND Z.U UNTQ:RHALTEN.{ § 9 {l) 25a BBauG) 

3 . .ENSPRECHEND DER BESONDEREN ZWECKBESTIMMUNG FÜR DAS VEREINSHAUS 
.1ST DIE UNTERBRINGUNG. EINES BÜROS. EINES VERSAMMLUNGSRAUMES UND 
BNES "'AGERRAUMES ·FÜR GEMEINSCHAFTSGERÄTE. DÜNGER USW. SOWIE 

EINER TOILETTENANLAGE ZULÄSSIG. 


